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Anlass: 

 Mitteilung der Verwaltung     
      

 Beantwortung von Anfra-
gen 
aus früheren Sitzungen  

 Beantwortung einer Anfrage 
nach § 4 der Geschäftsord-
nung 

Stellungnahme zu einem
Antrag nach § 3 der Ge-
schäftsordnung 

 
Bauvorhaben Eschenallee 3 
 
 
Die Bezirksvertretung Lindenthal hat in ihrer Sitzung am 20.09.2007 beschlossen, dem Stadtent-
wicklungsausschuss für den Bereich zwischen Herrigergasse, Kämpchensweg, Am Gibbelsberg 
und der Straße Alter Militärring die Aufstellung eines Bebauungsplanes vorzuschlagen.  
 
Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 22.1.2007 einstimmig beschlossen, die 
Beschlussfassung über die Aufstellung eines Bebauungsplanes so lange zurückzustellen, bis Bau-
voranfragen oder Bauanträge bei der Verwaltung eingehen, die eine städtebauliche Fehlentwick-
lung in diesem Gebiet zur Folge haben können.  
 
Mit Datum vom 15.11.2007 ist nunmehr bei der Verwaltung ein Bauantrag für das Baugrundstück 
Eschenallee 3 eingegangen. Dieser Bauantrag beinhaltet u. a. ein zweigeschossiges Wohnhaus 
mit Flachdach und Staffelgeschoss sowie eine Bautiefe von 16 Metern mit einer zusätzlichen 
Wohnraumerweiterung von drei Metern im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss, so dass im 
Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss teilweise eine Bautiefe von 19 Metern erzielt wird. 
 
Die Verwaltung ist der Auffassung, dass dem Bauvorhaben bei einer Reduzierung der Bautiefe auf 
maximal 16 Meter auch vor dem Hintergrund einer schwebenden Beschlussfassung für die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes zugestimmt werden kann. Bei Erarbeitung eines Bebauungsplanes 
würde der Bebauungsplan eine Bautiefe von 16 Metern sowie eine Zweigeschossigkeit festsetzen.  
 
Zwischenzeitlich hat der Antragsteller geänderte Pläne mit einer Bautiefe von 16 Metern bei der 
Verwaltung eingereicht. 
 
Somit beabsichtigt die Verwaltung, dem so reduzierten Bauvorhaben zuzustimmen und das Bau-
vorhaben nicht zum Anlass zu nehmen, um mit der Erarbeitung eines Bebauungsplanes zu begin-
nen.  
 
 
Anlagen 


